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Betriebsausschuss: laufende Angelegenheiten des Betriebsausschusses 

Die Kernaufgabe des Betriebsausschusses ist es, die laufenden Geschäfte des Betriebsrats zu führen (§ 27 Abs. 2 Satz 1 BetrVG). Dazu gehören u.a. folgende Aufgaben:

	
	o.k.

	Ausführung der Beschlüsse des Betriebsrats
	[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|

	Erledigung des Schriftverkehrs
	|_|

	Organisation des Betriebsratsbüros
	|_|

	Organisatorische, räumliche und inhaltliche Vorbereitung der Betriebsratssitzungen und Betriebsversammlungen
	|_|

	Sammeln, Ablegen und Verteilen von Mitteilungen, Gesprächs- und Aktennotizen sowie Protokollen
	|_|

	Erledigung sonstiger verwaltungsmäßiger und organisatorischer Aufgaben, die die ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben des Betriebsrats sicherstellen
	|_|
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